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Maßnahmen trassennah

Rohrdurchlass
DN 800

Weg 2
von Mirowdorf in Richtung Rangunsee

Weg 2
von Mirowdorf in Richtung Rangunsee

  A 7

12.2.1

E  6AE  5A

A 6.2

A 6.1

A 6.2

A 6.1

  S 5A

  S 5A

  S 5A

  A 7

  S 5A

A 7
Sukzession nach Wiederherstellung. Nach Entfernen des für
die Baustraße benötigten Materials werden die verdichteten
Bereiche im technologischen Streifen gelockert und der
Eigenentwicklung überlassen. Kein Einbringen von Saatgut.

WÄLDER W

LEGENDE

BESTAND / BIOTOPFUNKTION

Kiefernwald WK

WKX Kiefernmischwald trockener bis frischer Standorte 

Eichenwald WE

WEX Sonstiger Eichen- und Eichenmischwald

Laubholzbestand nicht heimischer Baumarten WY

WYP Hybridpappelbestand

FELDGEHÖLZE, ALLEEN UND BAUMREIHEN B

Feldhecke BH

BHA Aufgelöste Baumhecke 

FLIEßGEWÄSSER F

Graben FG

Graben, trockengefallen oder zeitweilig wasserführend, 
intensive Instandhaltung 

FGY

STAUDENSÄUME, RUDERALFLUREN UND TRITTRASEN R

Staudensaum und Ruderalflur RH

RHU Ruderale Staudenflur frischer bis trockener Mineralstandorte

ACKER- UND ERWERBSGARTENBAUBIOTOPE A

Acker AC

ACS Sandacker

BIOTOPKOMPLEXE DER SIEDLUNGS-, VERKEHRS- UND
INDUSTRIEFLÄCHEN O

OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt

Verkehrsfläche OV

SONSTIGES

Wildverbißschutzzaun

HauptcodeACS

TMS § 20a

Biotopgrenze

Flurstücksgrenze / Flurstücksnummer

Flurgrenze / Gemarkungsgrenze

32

Trasse der geplanten OU Mirow Westabschnitt (nachrichtliche Übernahme:
Mecklenburgisches Ingenieurbüro für Verkehrsbau GmbH, Stand 06/2018)

Brandschutzstreifen

NebencodeTMD

21 Biotopnummer

Ausgleichsmaßnahmen

MAßNAHMEN

Ersatzmaßnahmen

nach Wesenberg

von Vipperow

Nach § 20 Naturschutzausführungsgesetz (NatSchAG M-V)
geschützter Biotop

Waldbereich für den Ersatz von Fledermausquartieren durch Anbringen
von Fledermauskästen

Waldbereich für den Ersatz von Bruthöhlen durch Anbringen von Nistkästen

Wiederherstellung des Waldmantels durch Einzelbaumentnahme und
Sukzession im Randbereich angeschnittener Waldbestände

Sukzessive Entwicklung im Randbereich angeschnittener Waldbestände bzw.
Sukzession nach Wiederherstellung

A Ausgleichsmaßnahme

V Vermeidungsmaßnahme für den Artenschutz

Schutzmaßnahme für den Artenschutz
  A

S 

Ersatzmaßnahme für den ArtenschutzE 
  A

  A

Maßnahmennummer

Maßnahmennr. Bezug zur fortlaufenden Konfliktnummer

Erläuterung der Maßnahme

S 5  A

S 5  A

S 5  AV 3A V 4A E  5A E  6A

Darstellung der Gesamtmaßnahme in der
Unterlage 12.3.2 Blatt 1

A 6.1 A 6.2KF1, KF5 KF5 KV, K14 KV, K14, K32, K36 KV, K8, K32 KF1 KF5

Lageplan
Maßnahmen trassennah

KF5

KF5

  V 4A

  V 4A

  V 4A

  V 4A

  V 3A

  V 3A

  V 3A

  V 3A

Bauzeitenregelung zum Schutz der Brutvögel. Die
Baufeldbereinigung im Offenland ist außerhalb der Brutzeit
von Offenlandarten durchzuführen. Baufeldfreimachung in der
Zeit zwischen 01.10. und 28.02. zur Vermeidung von
Individuen- und Gelegeverlusten.

Bauzeitenregelung zum Schutz der Fledermäuse und
Gehölzbrüter. Die Fällung der Gehölze ist im Zeitraum
zwischen 01. Oktober und 28. Februar durchzuführen. Fach-
gerechte Baumkontrolle vor Baufeldberäumung auf Nach-
weise hinsichtlich der Nutzung als Fledermausquartier bzw.
Brutvogelhöhle. Ggf. Höhlenverschluss oder fachgerechte
Abnahme besetzter Fledermausquartiere (Winterquartier).

Baufeldmarkierung mit Pfählen und Flatterband im Zeitraum
vom 01.04.-31.07. eines Jahres zum Schutz der Feld- und
Heidelerche (Verhinderung von Bruten im Baufeld vor Beginn
bzw. bei längerer Unterbrechung der Baumaßnahmen). Die
Markierung wird in Offenlebensräumen außerhalb von Wald-
gebieten in größeren zusammenhängenden freigeräumten
Abschnitten ohne Bautätigkeit gesetzt.

Ersatz von nachgewiesenen Quartieren baumbewohnender
Fledermausarten durch Anbringen von Fledermauskästen
zeitnah zur Baufeldfreimachung in ausgewiesenen Waldbe-
reichen. Fachgerechte Baumkontrolle vor Baufeldberäumung
zur Ermittlung des Maßnahmenumfangs (vgl. Maßnahme
VA 3). Ersatz von Quartieren  im Verhältnis 1:10 bzw. 1:2.

Ersatz von Brutplätzen höhlenbewohnender Vogelarten durch
Anbringen von Nistkästen zeitnah zur Baufeldfreimachung in
ausgewiesenen Waldbereichen. Fachgerechte Baumkontrolle
vor Baufeldberäumung zur Ermittlung des Maßnahmen-
umfangs. Ersatz von Höhlen im Verhältnis 1:2.

Sukzessive Entwicklung in Randbereichen angeschnittener
Waldbestände nach Ende der Bauzeit. Eigenentwicklung zu
Vorwald im Bereich des ehemaligen technologischen
Streifens unter Freihaltung eines 3 m breiten Brandschutz-
streifens.

Herstellung eines stabilen Waldmantels im Randbereich
angeschnittener Waldbestände. Entnahme windwurfgefähr-
deter Einzelbäume und sukzessive Entwicklung von Flächen
angrenzend an den technologischen Streifen. Schutz und
Erhöhung des Herstellungserfolgs durch einen Wildverbiß-
schutzzaun.

 -CEF-Maßnahme-  -CEF-Maßnahme-

Baufeldmarkierung mit Pfählen und Flatterband im Zeitraum
vom 01.04.-31.07. eines Jahres zum Schutz der Feld- und
Heidelerche sowie weiterer Offenlandarten (Verhinderung von
Bruten im Baufeld vor Beginn bzw. bei längerer
Unterbrechung der Baumaßnahmen). Die Markierung wird in
Offenlebensräumen außerhalb von Waldgebieten in größeren
zusammenhängenden freigeräumten Abschnitten ohne
Bautätigkeit gesetzt.

Maßstab 1 :

STRASSENBAUVERWALTUNG
LAND MECKLENBURG-VORPOMMERN
Straße: B 198

(nächster Ort): Mirow

Bau-km -0+000.000
bis
Bau-km  3+325.000

Unterlage Nr.

Blatt Nr.

Reg.Nr.

Datum Zeichen

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Datum Zeichen

Bearb.:

Gez.:

Gepr.:

Wanko

Wanzek

Schneider
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Telefax: 03981/4587-27
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Juni 2018

Juni 2018

Planfeststellung
B 198 Ortsumgehung Mirow,

Westabschnitt

Juni 2020

A u f g e s t e l l t

Straßenbauamt Neustrelitz

Neustrelitz, Juni 2020

gez. M. Görlach

gez. Herold

Juni 2018

Juni 2018

500

06/2018 06/2018 06/2018

ACS

20a

ACS

20a

ABM

20c

Brachfläche der Acker- und Erwerbsgartenbaubiotope AB

ABM Ackerbrache mit Magerkeitszeigern

Bodendenkmalflächen (nachrichtliche Übernahme: Landesamt für Kultur und
Denkmalpflege Schwerin, Stand 2017)
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